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Ortenaukreis

Begründung

zur 4. Änderung des Bebauungsp anes “Helgenberg“

0 Mit dieser Bebauungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen

Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß zur besseren Aus

nutzung der Dachgeschosse und zur Schaffung zusätzlichen Wohn

raums, Dachaufbauten und Dachgauben vorgesehen werden können.

Nach dem Bebauungsplan “Zeichnerischer Teil“ ist bereits

eine Bebauung mit Einzel— und Doppelhäuser vorgesehen, nach

den Bebauungsvorschriften (~ 5) sind jedoch nur Einzelhäuser

zulässig. Aus rechtlichen Gründen sind die Bebauungsvorschriften

im Zuge dieser Bebauungsplanänderung hinsichtlich der Zulässigkeit

von Einzel— und Doppelhäusern entsprechend abzuändern.

Ziel unc9 Zweck dieser Bebauungsplanänderung ist es auch, die

neuesten gesetzlichen Bestimmungen mit allen Erleichterungen

und Vereinfachungen an die Bauherren weiterzugeben.

Diese Begründung wird der Bebauungsplanänderung beigefügt,

ohne Bestandteil derselben zu sein. Sie wird damit nicht

rechtsverbindlich.
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